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4. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Rinteln 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64), und den §§ 2 und 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der Rat der Stadt 

Rinteln in seiner Sitzung am 31.08.2023 folgende 4. Satzung zur Änderung der 

Hundesteuersatzung vom 29.09.1999 beschlossen: 

 

Artikel I 

 

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen.  

 

Sie beträgt ab dem 01.01.2024 jährlich: 

a)  für den ersten Hund       90 Euro, 

b)  für den zweiten Hund    180 Euro, 

c)  für jeden weiteren Hund     360 Euro, 
d)  für einen gefährlichen Hund   400 Euro, 
e)  für jeden weiteren gefährlichen Hund  550 Euro. 

 

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 wird folgender Satz angefügt: 
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Dies gilt insbesondere für Assistenzhunde im Sinne von § 12 e des Gesetzes zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderung. 

 

§ 5 Abs. 3 wird gestrichen; der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 3; der bisherige Absatz 

5 wird neuer Absatz 4. 

 

Artikel II 

 

Inkrafttreten: 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

Rinteln, den 15.09.2023 

 

Stadt Rinteln 

Die Bürgermeisterin 

 

Andrea Lange 


